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Sehr geehrte Damen und Herren

Diese Informationsbroschüre gibt Ihnen einen Einblick in alle bestehenden Versicherungs-
lösungen des Schweizerischen Verbandes der Berufsmasseure SVBM.

Mit dem Abschluss der Verbandslösungen profitieren Sie von massgeschneiderten Versicherungen 
für Masseurinnen und Masseure zu vergünstigten Prämienkonditionen und der professionellen 
Betreuung durch die Würth Financial Services AG.



Den Mitgliedern des Verbands der Berufsmasseure SVBM steht ein umfassendes 
Versicherungs- und Vorsorgeangebot über die Würth Financial Services AG zur 
Verfügung.

Alle angebotenen Versicherungen sind spezielle Branchenlösungen und decken die 
Versicherungsbedürfnisse von Masseurinnen und Masseuren mit maximalem Versicherungs-
schutz zu sehr günstigen Prämien ab. Im Bereich der beruflichen Vorsorge besteht eine sehr 
interessante Branchenlösung für Selbständigerwerbende und Angestellte. 

Das gesamte Versicherungsangebot mit allen Merkblättern, Formularen und Versicherungs-
bedingungen können Sie online einsehen und nutzen. Je nach gewünschter Versicherung 
können Sie diese online bestellen oder direkt berechnen und den Versicherungsantrag 
ausdrucken: www.wuerth‒fs.com/svbm

• Kollektiv‒Taggeldversicherung (Offerte bestellen)

• Obligatorische Unfallversicherung (Offerte bestellen)

• Berufliche Vorsorge (Offerte bestellen)

• Sachversicherung (Offerte berechnen und ausdrucken)

• Berufshaftpflichtversicherung (Offerte berechnen und ausdrucken)

• Rechtsschutzversicherung (Versicherung online berechnen und abschliessen)

Selbstverständlich können Sie auch alle Versicherungsofferten ganz unkompliziert mit dem 
Bestellformular für die jeweilige Versicherung bei der Würth Financial Services AG online 
bestellen.

Versicherungen und Vorsorge für Mitglieder des SVBM

Alle Angaben in dieser Broschüre sind unverbindlich. Es gelten ausschliesslich die Versicherungsverträge, 
Versicherungsbedingungen und die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen.



Die Kollektiv‒Taggeldversicherung kann für Selbständigerwerbende und für 
Angestellte abgeschlossen werden.

SELBSTÄNDIGERWERBENDE 
Um einen Einkommensausfall bei Krankheit und Unfall aufzufangen, ist die freiwillige 
Versicherung eines Taggeldes zu empfehlen. 

Wenn Sie allerdings das 50. Altersjahr überschritten haben oder eine gesundheitliche 
Einschränkung besteht, dann ist der Abschluss einer Kollektiv‒Taggeldversicherung äusserst 
schwierig oder gar unmöglich.

Das Taggeld wird wie folgt vereinbart:

• Taggeldhöhe: 100 % des versicherten Lohnes

• Leistungsdauer: 730 Tagen (abzüglich Wartefrist)

• Wartefrist: 7, 14, 30 oder 60 Tage

• Versicherte Risiken: Krankheit oder Krankheit und Unfall

ANGESTELLTE 
Mit Abschluss einer Krankentaggeldversicherung werden die Deckungslücke bei den Arbeit-
nehmenden geschlossen und ein grosser Teil der Lohnfortzahlungskosten des Unternehmens 
von einem Versicherer übernommen.

Mit den folgenden Leistungsparametern sind die gesetzlichen Lohnfortzahlungsbedingungen 
erfüllt:

• Taggeldhöhe: 80, 90 oder 100 % des versicherten Lohns

• Leistungsdauer: 730 Tagen (abzüglich Wartefrist)

• Wartefrist: 7, 14, 30 oder 60 Tage

• Versichertes Risiko: Krankheit

Kollektiv‒Taggeldversicherung



Die obligatorische Unfallversicherung (UVG) hat die Vorgaben des Bundesgesetzes 
über die Unfallversicherung zu erfüllen und gilt für sämtliche Angestellte Ihres 
Unternehmens, von den Festangestellten über Praktikanten bis hin zu Schnupper-
lehrlingen. 

Gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) muss ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer gegen 
Berufs- und Nichtberufsunfälle versichern. Arbeitnehmer mit einem Arbeitspensum von durch-
schnittlich weniger als acht Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber sind ausschliess-
lich gegen Berufsunfälle versichert. Die Heilungskosten für Nichtberufsunfälle sind in diesem 
Fall über die obligatorische Krankenversicherung (KVG) gedeckt. Selbständigerwerbende 
unterstehen nicht dem Unfallversicherungsgesetz, können sich aber auf freiwilliger Basis 
anschliessen.

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN

• Heilbehandlung

• Hilfe und Pflege zu Hause

• Hilfsmittel

• Sachschäden

• Reise-, Transport-, Rettungs-, Leichentransportkosten

• Bestattungskosten

• Taggeld

• Invalidenrente

• Integritätsentschädigung

• Hilflosenentschädigung

• Hinterlassenenrenten

Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG 
(nur für Angestellte)



Die Berufliche Vorsorge kann für Selbständigerwerbende und für Angestellte 
abgeschlossen werden.

Die berufliche Vorsorge garantiert den Versicherten eine sichere Rente im Alter sowie 
Schutz im Invaliditäts- oder Todesfall infolge von Krankheit.

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN 
• Altersrente (kann auch als Kapital bezogen werden)

• Invalidenrente*

• Invaliden‒Kinderrente*

• Ehegatten-/Partnerrente*

• Waisenrente*

HÖHE DER LEISTUNGEN 
Es stehen den Angestellten und den Selbständigerwerbenden verschiedene Planvarianten 
zur Verfügung. Die Übersicht der BVG‒Vorsorgepläne für Mitglieder des SVBM kann über 
www.wuerth‒fs.com/svbm eingesehen werden. Bei einer Offertenbestellung werden immer 
alle Varianten offeriert.

Berufliche Vorsorge (BVG)

*bei den Angestellten sind die Leistungen bei Krankheit und bei Selbständigerwerbenden bei Krankheit und Unfall     
  versichert.



Die von Würth Financial Services AG angebotene Sachversicherung ist eine Bran-
chenlösung der Basler Versicherung. Sie bietet umfassende finanzielle Sicherheit 
und Hilfe bei Schäden, die bewegliche Sachen treffen können. Die Versicherung 
ist mit einer umfassenden Deckung ausgestattet und übernimmt zusätzliche Mehr-
kosten.  

Ihr Geschäftsinventar ist vielen Gefahren ausgesetzt. Sie erhalten mit der Branchenlösung 
die bestmögliche Absicherung zu einer günstigen Prämie. 

VERSICHERTE SACHEN UND KOSTEN 
Versichert sind alle beweglichen Sachen, die im Eigentum des Unternehmens sind (z.B. 
Waren, Einrichtungen, Geräte und Apparate) und Geldwerte bis CHF 5'000.

Mitversichert sind Besondere Sachen und Kosten bis 20 % der Versicherungssumme, 
Betriebsunterbrechung bis CHF 700'000 und eine Aussenversicherung für das Geschäfts- 
inventar bis CHF 10'000. 

VERSICHERTE RISIKEN 
Die Risiken Feuer, Elementarereignisse, Wasser, Einbruchdiebstahl/Beraubung, Glasbruch 
und Technische Risiken sind abgedeckt, wenn sie nicht von Ihnen explizit ausgeschlossen 
werden. 

PRÄMIE 
Der Prämiensatz beträgt 5,2 ‰ der Versicherungssumme für das Geschäftsinventar.

Sachversicherung



Die Berufshaftpflichtversicherung für Mitglieder des SVBM ist eine Branchen- 
lösung der Vaudoise und weist ein hervorragendes Prämien-/Leistungsverhältnis 
auf. Sie ist die einzige Versicherung für Masseurinnen und Masseure, bei der drei 
Versicherungsvarianten aufgrund der zu versichernden Tätigkeiten angeboten 
werden. Keine andere Versicherungslösung bietet Ihnen einen besseren oder 
umfassenderen Versicherungsschutz.

Sie als Masseurin oder Masseur können Dritte schädigen und so haftpflichtig werden. Die 
Berufshaftpflichtversicherung entschädigt begründete Ansprüche und wehrt unbegründete 
Ansprüche ab. Versicherbar sind ausschliesslich Mitglieder des SVBM und die in den Diensten 
des Versicherungsnehmers stehenden Angestellten. 

VERSICHERUNGSVARIANTEN 
Als Basis für die Zuteilung der Behandlungsmethoden zu den drei Versicherungsvarianten 
«Minimal», «Optimal» und «Maximal» dient die EMR‒Methodenliste. Sie wählen die für 
Sie geeignete Versicherungsvariante aufgrund der von Ihnen praktizierten Behandlungs- 
methoden aus. 

Minimal  (Prämie CHF 168.‒ inkl. eidg. Stempelabgabe) 
 Versicherung aller üblichen Behandlungsmethoden von Masseuren.

Optimal  (Prämie CHF 210.‒ inkl. eidg. Stempelabgabe) 
 Versicherung aller üblichen Behandlungsmethoden von Masseuren plus   
 Zusatztätigkeiten ohne erhöhtes Risiko. 

Maximal  (Prämie CHF 294.‒ inkl. eidg. Stempelabgabe) 
 Versicherung aller EMR‒Behandlungsmethoden. Für alle Tätigkeiten, die zusätz-
 lich zur Variante «Optimal» hinzukommen besteht Deckung, wenn im Schaden-
 fall die entsprechende EMR‒Registrierung besteht.

Berufshaftpflichtversicherung



Die von Würth Financial Services AG angebotene Rechtsschutzversicherung für 
Mitglieder des Schweizerischen Verbandes der Berufsmasseure SVBM ist eine 
Versicherungslösung der Dextra. Sie bietet maximalen Versicherungsschutz bei 
Rechtsstreitigkeiten als Unternehmer und als Privatperson.

Ihre Dienstleistung wird von einem Kunden bemängelt? Ein Nachbar droht mit einer Klage? 
Rechtsstreitigkeiten bedeuten Ärger und Kosten. Ihre Rechtsschutzversicherung bietet hier 
einzigartige Unterstützung. Nebst Übernahme von Bearbeitungs-, Gerichts- und Gutachter-
kosten wird Ihr Unternehmen durch einen persönlichen Anwalt betreut. 

Versicherte Fälle Privat Betrieb Deckung in 
CHF

Arbeitsrecht   300'000
Mietrecht, Strafrecht, Administrativmassnahmen, 
Schadenersatz und Genugtuung, Versicherungsrecht, 
Eigentums- und Sachenrecht an beweglichen Sachen 
und Immobilien, Stockwerkeigentumsrecht

  600'000

Werkverträge mit Bauhandwerkern (bis Bausumme 
CHF 150'000), Verträge im Zusammenhang mit 
Fahrzeugen, alle anderen Verträge, Internet‒Rechts-
schutz, Nachbarrecht, Baugesuch, Enteignungsrecht, 
Bewilligungen, Steuerrecht

  150'000

Inkasso‒Rechtsschutz   150'000
Patientenrecht   600'000
Unlauterer Wettbewerb, Markenrecht, Designrecht, 
Urheberrecht, Wirtschaftlichkeitsprüfung/Tarifstreitig-
keiten

  150'000

JUSupport (auch in nicht/nur teilweise gedeckten 
Rechtsgebieten  

PRÄMIE 
Die Jahresprämie beträgt pauschal CHF 764.–.

Rechtsschutzversicherung
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